



	 

	 



 









 

 

 

 



 































 RECHTLICHES PROJEKTMANAGEMENT

FÜR BAUVORHABEN



	

				



�Checkliste: Verträge im Planungsablauf



Übersicht im Zeitablauf:



1.	Festlegung des Planungsziuels

2.	Finanzierung

3.	Rechtliche Voraussetzungen

4.	Technische Planung

5.	Durchführung



Thema�Vertrag��1. Festlegung des Planungsziels

-   Betriebswirtschaftliche Planung

-   Definition der Nutzung der Immobilie

     -   Wohnraum

     -   Gewerberaum

     -   Büro

     -   Produktion

     -   Hotel

     -   weitere

-   Bewertung spekulativer Überlegungen

     -   Reservegrundstücke

     -   Steuervorteile

     -   Planungsspekulationen

     -   Marktentwicklungen

     -   Kalkulation der Mindestkosten bei Fehlschlag

         spekulativer Elemente (siehe unten „Finanzierung“,

         z.B. Notarkosten, Ankaufsfinanzierung, Zinsen etc)

-   Grundbuchauszüge�

- Beratungsvertrag mit spezialisier-             ten Consultingunternehmen



- Vertrag über Datenbeschaffung���



Thema�Vertrag��2. Finanzierung

Steuerplanung

-  Eigenkapital aus Steuern

-  Liquliditätsunterstützung durch Steuerverschiebung

-  sonstige Steuervorteile

Liquiditätsplanung

Berechnung der Gesamtkosten

-  Eigene Investitionen (Eigenkapital)

-  Andere Invstoren (Eigenkapital)

-  Bankdarlehen

-  Versicherungsdarlehen

-  Leasing

-  Franchising

-  Betreiberzuschüsse (vom Mieter, Pächter etc.)

-  Subventionen (z.B. Wohnungsbauförderung,

                          Gebietsförderung)

Finanzierungsphasen

-  Erwerbsfinanzierung (Kaufpreis, Makler, Rechtsanwalt,

   Notar etc.)

-  Zwischenfinanzierung (Zeitrahmen vom Planungs-

                                       beginn bis Nutzungsbeginn)

    -   Faktoren, die den Zeitrahmen positiv/negativ

        beeinflussen

    -   Fertigteilbauweise

    -   Jahreszeit

    -  Fachkunde der Vertragspartner

    -  Bonität der Vertraspartner 

-  Endfinanzierung

Sicherheiten

-  Bürgschaften

-  Grundpfandrechte�



-  Bratungsvertrag mit Steuer-

   berater/Fachanwalt für Steuer-

   recht etc.









-  Gesellschaftsvertrag

-  Darlehensvertrag

-  Darlehensvertrag

-  Leasingvertrag

-  Franchisevertrag

-  Mietvertrag

-  Öffentlich-rechtlicher Anspruch

   oder Vertrag

























-  Bürgschaftsvertrag

-  Notarielle Bestellung

-  Zweckerklärungen

��Thema�Vertrag��3. Rechtliche Voraussetzungen

Klärung der Eigentumsverhältnisse

-  Eigentümer (Abt. I des Grundbuches)

-  Beschränkungen (Abt. II des Grundbuches)

-  Belastungen (Abt. III des Grundbuches)

-  nicht aus dem Grundbuch ersichtliche Risiken

Öffentlich-rechtliche Voraussetzungen für Errichtung

und Nutzung

-  Bauleitplanung

-  Flächennutzungsplanung

-  Bebauungsplanung

-  Baurecht nach anderen Vorschriften

-  andere öffentlich-rechtliche Vorschriften

   -  Umweltschutz

   -  Naturschutz

   -  Gesundheitsschuitz

-  Eingabeplanung

Nachbarrecht

-  Öffentlich-rechtliches Nachbarrecht

-  Zivilrechtliches Nachbarrecht (z.B. Gefährdung der

   Baugrube, Imissionsschutz etc.)

Erwerbssicherung

-  Option (§ 305 BGB)





-  Einfaches Vorkaufsrecht (§§ 504 ff BGB)

-  Dingliches Vorkaufsrecht ( § 1094 BGB)

Erwerb der Immobilie

-  Vermittlung

-  Kauf (§ 433 BGB)

-  Erbbaurecht (§§ 1012 ff BGB)

-  Miete mit Recht zur Errichtung eines Bauwerks

   (§§ 535 ff BGB)�













- Öffentlich-rechtlicher Anspruch 

   auf Baugenehmigungen

















- Architektenvertrag

- Zustimmungen

- Gestattungsvertrag mit Nachbar





- Einfacher oder notarieller Options-

vertrag mit oder ohne Auflassungs- vormerkung (BGH JA 74, 513)

- Vorkaufsrechtsvertrag

- Notarieller Vorkaufsrechtsvertrag



- Maklervertrag

- notarieller Kaufvertrag

- Erbbaurechtsvertrag

- Mietvertrag

���

Thema�Vertrag��4. Technische Planung des Bauwerks

-   Ausführungsplanung

-   Begleitpläne

�

- Architektenvertrag��Thema�Vertrag��5. Durchführung

Errichtung des Bauwerks

-   Architektenleistungen

-   Einzelgewerke

-   Projektsteuerung

-   Bauleitung

-  Generalunternehmer

-  Arbeitsgemeinschaft

    -  Erfüllungsbürgschaften

    -  Gewährleistungsbürgschaften 

Nutzung des Bauwerks

-   Eigene Nutzung

-   Miete

-   Pacht

-   Weiterverkauf

-   Leasing

-   Franchising

-   Verwaltung

-   Wachdienste

-   Reinigung

-   Instandsetzung/Reparatur

-   Hausmeister

Versicherungen

-   Bauwesen

-   Unfall

-   Verkehrssicherung

-   Feuer/Wasser/Sturm�



- Architektenvertrag

- Bauverträge

- Beratungsvertrag

- Beratungsvertrag

- Generalunternehmervertrag

- ARGE-Vertrag

- Bürgschaftsvertrag

- Bürgschaftsvertrag





- Mietvertrag

- Pachtvertrag

- Kaufvertrag

- Leasingvertrag

- Franchisevertrag

- Dienst-/Werkvertrag

- Dienst-/Werkvertrag

- Dienst-/Werkvertrag

- Dienst-/Werkvertrag

- Dienst(Arbeits)-/Werkvertrag



- Versicherungsvertrag

- Versicherungsvertrag

- Versicherungsvertrag

- Versicherungsvertrag���

I.	Erläuterungen zur Checkliste



Vorbemerkungen



Bei einem Bauvorhaben müssen die Beteiligten die Planung in jeder Phase unter drei Prerspektiven betrachten. 



-	wirtschaftliche Aspekte

- 	technische Aspekte

-	rechtliche Aspekte



In manchen Planungsphasen liegt der Schwerpunkt eindeutigauf einem dieser Aspekte, in andren Phasen muß man Prioritäten unter ihnen setzen, in wieder anderen Situationen müssen alle drei Aspekte gleichgewichtig realisiert werden, um zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen. 



So ist etwa in der Planungsphase die wirtschaftliche Frage von ausschlaggebender Bedeutung, ob sich das Bauwerk rechnet (und wann es das tut). Im Bereich der Baugenehmigung wird die Baubehörde gelegentlich Vorstellungen entwickeln, die das wirtschaftliche Konzept vernichten, so daß hier beide Gesichtspunkte gleichberechtigt nebeneinander stehen: Wenn ein Bauwerk sich nur als Bürogebäude rechnet, hat es wenig Sinn, eine Wohnnutzung durchzusetzen.



Die rechtlichen Aspekte sind durchaus nicht dominierend, sondern sollen die Realisierung der wirtschaftlich/technischen Ziele ermöglichen. Es ist schwierig, diesen Zustand in der Praxis zu erreichen, wenn die Baubehörde sich in erster Linie als Architekt oder Baumschützer versteht, statt diese Einzelgesichtspunkte in einer ausgewogenen Planung zusammenzufassen. Auch Anwälte erlebt man in den Phasen, in denen rechtliche Aspekte dominieren (Erwerbsvertrag), oft allzusehr in der Rolle des formellen Mahners, ohne daß das (vielfach vorhandene) rechtliche Werkzeug zur Errichung kreativer Problemlösungen genutzt wird. 



Die Checkliste soll zeigen, daß sich die rechtlichen Aspekte vom ersten bis zum letzten Schritt durch das Projekt ziehen und der größte Fehler darin besteht, sich über rechtliche Probleme erst dann Gedanken zu machen, wenn sie auch für den Laien sichtbar werden. Bei Bauvorhalben sind auch bei einfachster Auslegung mindestens sechs Verträge zu schließen (Kaufvertrag / Darlehensvertrag / Grundschuld / Generalunternehmervertrag / Mietvertrag / Verwaltungsvertrag), es können aber zwanzig bis dreißig Verträge und eine gleich hohe Anzahl öffentlich-rechtlicher Themen eine Rolle spielen, bis ein Bauwerk in die ruhige Nutzungsphase übergeht. Dabei sind alle relevanten Rechtsprobleme mit technischen und wirtschaftlichen Überlegungen vernetztu nd hängen untereinander an vielfältigen Schnittstellen zusammen. Die Checkliste strukturiert all diese Themen in zeitlicher Abfolge, um so zu zeigen, an welcher Stelle im Zeitablauf Rechtsprobleme zu bedenken und zu lösen sind.



1.	Festlegung des Planungszieles



Erfahrene Grundstücksentwickler benötigen in diesem Bereich selten Unterstützung durch externe Berater. Ihr Problem ist die Scheinsicherheit: Wer zum Beisiel als Bauträger ein Hotel plant, denkt in erster Linie an den Baukörper und nicht daran, daß das Hotel eine ganz andere wirtschaftliche Perspektive hat als eine  gewerbliche Immobilie, die als Büro geplant wird. Unbewußte Fehler bei der Zimmergröße, der Bauweise (Mauerwerk/Fertigteile) können das Konzept erheblich gefährden. Bei Unsicherheiten müssen spezialisierte Berater hinzugezogen werden. Im Beratervertrag oder dem Vertrag über Datenbeschaffung (Informationsbroker) kommt es vor allem auf eine klare Leistungsdefinition an, die vom Gesetz nicht vorgegeben wird.



2.	Finanzierung



Die Finanzierungsplanung muß mit der Steuerplanung beginnen, da in vielen Fällen Eigenkapital aus Steuervorteilen einfließen muß.



Nach einer Faustformel muß der Eigenkapitalanteil (wie immer er sich zusammensetzt) zwischen zwanzig und vierzig Prozent der Gesamtinvestition erreichen, wenn alle Risiken in der Errichtungs- und der Nutzungsphase vernünftig abgedeckt werden sollen. Abweichend von diesem Grundsatz sieht man in Boomzeiten immer wieder hundert Prozent Finanzierungen, die durch fragwürdige Wertgutachten oder angreifbare Kalkulationen im technischen und kaufmännischen Bereich unterstützt werden (Baukosten ohne Risikozuschläge, überhöht kalkulierte Mieten etc.). So besteht in manchen Fällen das Eigenkapital aus nichts anderem als Rechenfehlern. Solche Risiken kann man mit vertraglichen Konstruktionen nicht in den Griff bekommen. 



Der typischste Fehler: Der Erwerbsvertrag wird geschlossen, bevor man die Meinung der Bank über das Objekt und das Finanzierungsmodell kennt. Das beruht auf organisatorischen Problemen, denn für die Kreditabteilung der Bank ist es erheblich leichter, eine Kreditentscheidung herbeizuführen, wenn der Vertrag im Wortlaut vorliegt, da viele Details im Vertrag (Zahlungsbedingungen / Gewährleistungen / persönliche Haftungsübernahmen etc.) für die Finanzierung von ausschlaggebender Bedeutung sein können. Man kann andererseits den Verkäufer nur selten dazu bewegen, den Vertrag durchzuverhandeln, wenn man ihm gleichzeitig sagen müßte, über die Finanzierung liege noch keine Entscheidung vor. Dieser Konflikt ist nur mit einem eingespielten Team lösbar, in dem alle Beteiligten auf vergleichbare Erfahrungen zurückgreifen können und die Risiken von vorläufigen Zusagen, letters of intent oder anderen Festlegungen auf sich nehmen. 



Die schlechteste, aber oft praktizierte Lösung besteht darin, darauf zu hoffen, daß die Fälligkeiten aufgrund grundbuchtechnischer Schwierigkeiten sich weit über den Zeitpunkt hinausschieben, den der Verkäufer sich erhofft, und nicht allzu selten sehen wir die Fälle, in denen der Kreditantrag bei der Bank erst eingeht, wenn die Zahlung angemahnt ist. Das passiert vor allem bei „preiswerten“ Angeboten, bei denen Art und Umfang des Baurechts ungeklärt sind oder die sonst spekulativen Charakter haben. 



Im Bereich der Zwischenfinanzierung wird oft vergessen,



-	mit der Bank die Kriterien für die Auszahlung von Teilraten genau festzulegen,

-	sich vor allem auf einen Sachverständigen zu einigen, der den Bautenstand feststellt,

-	die Überprüfungsrechte der Bank zu definieren und

-	Sicherheiten für den Fall der Bauüberziehung oder der Schlechterfüllung einzuplanen.



Vergibt man den Bauvertrag zum Beispiel dem billigsten Anbieter, kann man im Grunde gleich den Betrag in die Sicherheitsreserve stecken, den man einem teureren Anbiete hätte zahlen müssen, weil Billigfirmen oft nur deshalb preiswert erscheinen, weil sie nicht rechnen können (oder Schwarzarbeiter beschäftigen). Nimmt zum Beispiel das Gewerbeaufsichtsamt die Baustelle des Generalunternehmers mit ihrem Ermittlungskommando auseinander, dann werden die dadurch entstehenden Verzögerungsschäden von den Erfüllungsbürtgschaften nur selten gedeckt. Auch die fristlose Kündigung des Bauvertrages hilft hier wenig, denn jeder Nachunternehmer wird sich allein wegen der Gewährleistungsrisiken mit Sicherheitszuschlägen so eindecken müssen, daß jede Kalkulation aus den Fugen gerät. 



Daß die im Rahmen der Zwischenfinanzierung benötigte Liquidität unmittelbar mit der Bauzeit zusammenhängt, ist eine Binsenweisheit, die aber offenbr immer noch oft genug übersehen wird. Bauzeitüberschreitungen von zehn bis dreißig Prozent müssen immer eingeplant und mit der Zwischenfinanzierung abgedeckt werden, denn selbst wenn Vertragsstrafen das Risiko sichern, müssen sie erst einmal einbehalten oder eingeklagt werden!



Wie die Bauzeitverzögerung sich auf die Baukosten auswirkt, kann man am folgenden Beispiel sehen:



Angenommen, das Bauvorhaben besteht aus siebzig Wohnungen á 60 qm (= 4.200 qm) und die Miete nach Fertigstellung ist mit 15,00 DM pro qm kalkuliert, dann ergibt sich eine Miete von (4.200 qm x 15,00 DM) 63.000,00 DM pro Monat oder 756.000,00 DM pro Jahr. Über einen Zeitraum von sechs Monaten ist somit eine Mietzahlung in Höhe von 378.000,00 DM zu erwarten.



Aus angenommenen Baukosten von 2.500,00 DM pro qm für eine Gesamtfläche (einschließlich Nebenflächen) von 5.000 qm rechnen sich überschlägig Baukosten von (5.000 qm x 2.500,00 DM Baukosten) = 12.500.000,00 DM.



Die Bauzeitzinsen errechnen sich, da sie gestaffelt über die gesamte Bauzeit anfallen, ausgehend von einem Zinssatz von acht Prozent auf durchschnittlich fünf Prozent pro Jahr. Das ergibt über eine angenolmmene Bauzeit von achtzehn Monaten 950.000,00 DM, so daß Baukosten lus Bauzeitzinsen sich auf 13.450.000,00 DM belaufen.



Verzögert sich die Bauzeit um sechs Monate, dann sind nicht nur weitere Zinsen in Höhe von ca. 325.000,00 DM zu erwwarten, sondern darüber hinaus ein Mietausfall in Höhe von 378.000,00 DM, also eine Gesamtkosteneröhung von 703.000,00 DM.



Das ist aber nur der Mindestkostenansatz, denn üblicherweise steigen auch die Baupreise und andere Kostenfaktoren durch die Verzögerung in erheblichem Umfang an. 



Wenn bei der Endfinanzierung die Einnahmen aus der Nutzung geringer al die Ausgaben sind (Unterdeckung) und diese Deckungslücke nur durch Steuervorteile abgedeckt ist, müssen diese Steuervorteile aufrecht erhalten werden können - eine der vielen Schnittstellen zwischen Finanzierung und Steuerplanung.



Bei allen Bauverträgen ist die Absicherung durch Erfüllungsbürgschaften zu bedenken, die bei der Abnahme durch Gewährleistungsbürgschaften abgelöst werden müssen. Hier kommt es auf feine Details in den Formulierungen an, die zu den Bedingungen auszuhandeln sind, unter denen die Bürgschaft greifen soll. Eine Gewährleistungsbürgschaft für ein „mangelfreies Bauwerk“, wie man sie in der Praxis häufig sieht, ist ebenso oft wertlos, weil es den bei der Abnahme mangelfreien Bau in der Praxis nicht gibt (weshalb diese Bürgschaften auch besonders preisgünstig sind). Hier ist anwaltlicher Rat notwendig. 



3.	Rechtliche Voraussetzungen



Die Einsciht in das Grundbuch muß vorgenommen werden, sobald ein Grundstück auch nur in die engere Wahl kommt. Wenn der Verkäufer den Grundbuchauszug (in allen drei Abteilungen!) nicht auf Verlangen zur Verfügun stellt, wird er seine Gründe haben. Der Grundbuchauszug muß zeitnah sein, wenn er Wert haben soll. Die rechtlichen Möglichkeiten, ohne Zustimmung des Verkäufers an den Grundbuchauszug zu kommen, sind auf offiziellen Wegen gering (Datenschutz). 



Die öffentlich-rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung des Bauwerks ergeben sich aus dem Baugesetzbuch und den örtlichen Bauvorschriften (Baugenehmigung). Baurecht, das man durch den Gang z uden Gerichten praktisch erzwingen könnte, gibt es zwar in der Theorie, nicht aber in der Praxis, da niemand auf den Ausgang eines Prozesses gegen die Baubehörde warten kann, ohne seine Planung zu vergessen. Es gibt immer noch den unermdlichen Bauherrn, der bereit ist, vierzehn Jahre in den Kampf gegne die Windmühlenflügel der Baubehörde zu investieren („Kant-Dreieck“ in Berlin). Wenn ein Gebäude sich nicht spätestens in f ünfzig Jahren voll amortisiert, besteht die Gefahr, daß die Finanzbehörden die g eltend gemachten Betriebsausgaben nicht anerkennen, weil es sich um eine „Liebhaberei“ gehandelt habe.



Kurz: Im Bereich der Baugenehmigungen helfen Anwälte nur in besonderen Fällen, normalerweise hilft nur freundliches Aushandeln aller Sorgen, die die Behörden haben, viel Geduld etc. (sehr wertvoll die Hinweise bei Ury - s. Literaturverzeichnis).



Häufig wird das Nachbarrecht übersehen. Der Nachbar wird aus öffentlich-rechtlichen Gründen um seine Zustimmung ersucht, so daß man ihn ebenso früh kontaktiren muß wie die Behörde, um seine Bedenken zu erfragen.



Noch häufiger aber fehlt es an hinreichender technischer Abstimmung mit den Nachbarn, wen ngebaut werden soll. Immer wieder gibt es Ärger mit Grenzmauern, ungenügender Absicherung der Baugrube, notwendige Stützanker im Nachbargrundstück, Grundwassereinbrüche etc., bei denen nur vertragliche Vereinbarungen mit den Nachbarn verhindern, daß dieser den Bau mit einstweiligen Verfügungen stillegt. 



Eine Immobilie kann also nicht nur durch Altlasten, sondern auch durch Nachbarschaftsverhältnisse „vergiftet“ sein. 



Optionsverträge über Grundstücke kommen immer häufiger vor, weil kaum jemand ein Grundstück bei ungeklärten Nutzungsrechten kaufen kann. Der Begriff „Option“ ist im Gesetz nicht definiert, er kann also alles bedeuten. Ist der Optionsvertrag nicht notariell abgeschlossen, kann der Vertragsbruch nicht verhindert werden, und ob in solchen Fällen Schadensersatz verlangt werden kann, ist äußerst fraglich, weil es meist an hinreichend klaren Formulierungen fehlt. Wegen der unklaren gesetzlichen Voraussetzungen ist der Abschluß von Erwerbssicherungsverträgen ohne anwaltliche Beratung grob fahrlässig.



Auch den Grundstückskaufvertrag sollte man nicht allein dem Notar überlassen. Der Notar ist niemals Parteivertreter und hat nur sehr beschränkte Hinweispflichten, darf aber nicht einseitige Formulierungen vorschlagen, die nur einer Partei dienlich sind, ohne die andere Partei gleichzeitig zu warnen (womit die meisten taktischen Vorteile natürlich verloren gehen). Nach der Faustregel bestimmt der Käufer den Notar, da er ihn auch zu zahlen hat, es muß sich also vor allem der Verkäufer anwaltlich beraten lassen, denn das Risiko, ein Grundstück aus der Hand zu geben, ist stets größer als dasjenige, finanzieren zu müssen. 



Erbbaurechtsverträge sind manchmal unumgänglich (vor allem bei Grundstücken im Besitz der Öffentlichen Hand), man muß sich aber darüber im klaren sein, daß die Banken sie nicht lieben und die Finanzierung daher immer Sonderprobleme aufwirft. Ein Fondanteil auf einem Erbbaugrundstück wird zwar im Markt immer wieder angeboten, es ist aber wohl die schlechteste Anlageform, die man sich denken kann, wenn man sich einmal Gedanken über die spätere Verwertung eines solchen Anteils macht.



Sehr selten gibt es Mietverträge über Grundstücke, auf denen der Mieter dann ein Bauwerk errichtet, was teils mit der fehlenden dinglichen Sicherheit und teils damit zusammenhängt, daß ein solcher Mieter sehr langfristig planen muß. Die Konstruktion kann aber bei Übergangsbauten oder fliegenden Bauten Sinn machen. 



4.	Technische Planung



Der Architektenvertrag, der in dieser Phase das wesentliche Thema ist, muß so ausgestaltet werden, daß der Bauherr sich nach Vorliegen der Ausführungsplanung frei entscheiden kann, ob und in welchem Umfang er die weiteren Leistungen an den gleichen oder einen anderen Architekten vergibt.



Der Bauherr muß sich darüber im klaren sein, daß es nur selten Architekturbüros gibt, die im Entwurf und Design ebenso erfahren sind wie in der Eingabe- und Ausführungsplanung oder gar in der Bauleitung. Auch hier muß der Architektenvertrag modular ausgebildet sein, um bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Architekt und Bauherrn eine reibungslose Abwicklung zu ermöglichen. 



Wenn sich die Ausführungsplanung von der genehmigten Entwursfplanung unterscheidet (was man fast als den Regelfall bezeichen kann), müssen solche Änderungen frühzeitig mit der Baubehörde abgestimmt werden, denn bei der Bauabnahme wird die Übereinstimmung des Gebäudes mit der genehmigten Planung geprüft und gibt es hier Differenzen, dann droht schlimmstenfalls ein Rückbau. 



Die technische Planung muß im Projektablaufplan alle Teilleistungen umfassen, die für die Errichtung des Bauwerks erforderlich sind. Schon jetzt müssen also die Grundsatzentscheidungen getroffen werden, so vor allem, ob es später einen Generalunternehmervertrag oder einzelne Bauverträge geben soll, denn beide Vertragsformen führen zu unterschiedlichen Schnittstellen im Bereich der Abnahme.



5.	Durchführung



In der Durchführungsphase dominieren die technischen und manchmal die Finanzierungsprobleme, rechtliche Fragen sind dann nicht relevant, wenn alles nach Plan verläuft. Das ist in der Praxis aber selten. In Krisensituationen ist der Vertrag die einzige Stütze für die Entscheidungsfindung beider Parteien und muß daher Regelungen für solche Situationen enthalten. Einzelfragen sind weiter unten ausführlich erläutert. 





Zu den Nutzungsverträgen:



Bei der Wohnraummiete muß man zwischenzeitlich Zweifel haben, ob es überhaupt sinnvoll ist, Verträge abzuschließen, denn alles, was den Vermieter freut, ist nach dem AGB-Gesetz unwirksam. Immerhin haben Verträgen aber doch die eine oder andere taktische Wirkung und manchmal kann man auch individuelle Regelungen treffen, die dem AGB-Gesetz nicht unterfallen. 



Beim gewerblichen Mietvertrag ist die Situation ganz anders. Hier kommt es auf jedes Detail an und die individuelle Anpassung des Vertrages an die jeweilige Nutzung ist unbedingt erforderlich.  Ein gutes Beispiel ist die Betreiberpflicht bei gewerblichen Mietobjekten: Viele Vermieter denken nur an die Bonität ihres Mieters (zum Beispiel einer Lebensmittelkette), berücksichtigen aber nicht, daß ohne ausdrückliche Festlegung im Mietvertrag der Mieter die Filiale jederzeit schließen und sich auf die Zahlung der Miete beschränken kann. Das kann erhebliche Auswirkungen auf die anderen Mirtverträge im gleichen Objekt haben, vor allem dann, wenn sich um diesen Kernmieter andere Satellitenmietverträge gruppieren, bei denen der wirtschaftliche Erfolg der kleineren Mieter von dem Umstand abhängig ist, daß der zentrale Mieter das Geschäft auch wirklich betreibt. Aus Angst vor den Anwaltshonoraren sieht man aber viele Vermieter die Formularverträge ihrer Konkurrenz abschreiben, wobei viele Fehler gemacht werden. Das müßte nicht sein, wenn man mit seinem Anwalt eine Beraterbeziehung hat, die Stundenhonorare zuläßt (zulässig seit September 1994).





II.	Grundregeln für alle Verträge im Zusammenhang mit Immobilienprojekten



1.	Allgemeines



1.1	Modulare Vertragssysteme



Die Vielzahl der Verträge um die Immobilien läßt sich zweckmäßig in die fünf oben skizzierten Gruppen aufteilen. Diese einfache Struktur wird aber sehr schnell unübersichtlich, wenn man zum Beispiel bedenkt, daß im Bereich Finanzierung verschiedene Kreditinteressen der Beteiligten zusammenlaufen, aber auch gegeneinander gerichtet sein können: So ist der Eigentümer am Vermieterpfandrecht ebenso interessiert wie die Bank am Sicherungseigentum. Diese Interessenkonflikte müssen im Vertragsbündel gelöst werden, ferner besteht erheblicher Koordinierungsbedarf zwischen den einzelnen Beteiligten. Bei vielen Vertragsverhandlungen fehlt der Anwalt, der für diese Übersicht verantwortlich ist.



Es gibt kein Projekt, bei dem die Satandardverträge nicht individuell angepaßt werden müssen. Dies geschieht in zwei Bereichen:



-	Bei de ntechnisch-wirtschaftlichen Bestimmungen

-	Bei den rechtlichen Vereinbarunge



Große Vertragspartner verwenden oft Standardverträge, die im Prinzip nicht verhandelbar sind, bleiben aber gleichwohl änderungsbedürftig. Sie werden oft in side-letters, kommentierenden Briefen oder internen Aktennotizen dokumentiert, was bei Auseinandersetzungen oft zu Beweisschwierigkeiten und Auslegungsproblemen führt. In vielen Fällen ahnen die Beteiligten nicht, was eine individuelle Abänderung im Verhältnis zum Standardvertrag für rechtliche Auswirkungen hat, insbesondere deshalb, weil viele Standardklauseln gegen das AGB-Gesetz (Gesetz über Allgemeine Geschäftsbedingungen) verstoßen und dadurch Lücken in der Vertragsgestaltung auftreten, an die vorher keiner gedacht hat. Hier liegt die wesentliche Gestaltungsaufgabe der Anwälte. 



1.2	Redaktionshoheit



Derjenige, der den Vertragsentwurf vorlegt und es in der Hand hat, Änderungen zu bearbeiten, besitzt die Redaktionshoheit. Sie wird typischerweise von dem wirtschaftlich mächtigeren  Vertragspartner ergriffen und führt zu erheblichen taktischen Vorteilen, denn wer die Formulierung in der Hand hat, wird sie in der Regel aus seiner Perspektive günstig gestalten können. 



Die kleineren Vertragspartner können das Formulierungsmonopol aber erfolgreich brechen, indem sie zum Beispiel im Bereich der individuellen Anpassungen die Formulierungslast (die meist auch Kostenlast für den eigenen Anwalt ist) übernehmen und so eigene Formulierungen durchsetzen.



1.3	Formularverträge und AGB-Gesetz



Nahezu alle Verträge über Immobilien unterliegen den strengen Bestimmungen des Gesetzes über Allgemeine Geschäftsbedingungen, die auch unter Kaufleuten aller Arten von überraschenden oder von den gesetzlichen Leitbildern abweichenden Klauseln verbieten. Es dürfte keinen standardisierten Vertrag in der Branche geben, der den Anforderungen des AGB-Gesetzes in vollem Umfang genügt. 



Vom AGB-Gesetz ausgenommen sind nur Verträge, die weniger als dreimal verwendet werden, also zum Beispiel der individuelle Vertrag eines Eigentümers, der weniger als drei Objekte besitzt, mit einem Pächter oder Mieter. 



1.4	VOB/B



Die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/B) ist ein zwischen den Verbänden abgestimmtes Regelwerk, das gegenüber den allgemeinen Werkvertragsregeln eine Reihe von Besonderheiten enthält. Die VOB/B muß ausdrücklich vereinbart werden, wenn sie gelten soll. Die meisten Bauunternehmen sehen ihre Geltung standardmäßig vor, weil sie sich organisatorisch darauf eingerichtet haben, die Projektbläufe über die VOB/B zu steuern. Ein kleineres Bauunternehmen kann damit aber überfordert sein und nimmt vielleicht die (an manchen Stellen ungünstigeren) Regeln des BGB in Kauf, denn die VOB/B enthält zum Teil sehr kurze Fristen, in denen der Bauunternehmer auf bestimmte Anforderungen des Bauherren reagieren muß. 



Umgekehrt sind viele Bauherren, die nicht ständig mit der VOB/B vertraut sind, damit überfordert. Hier ist eine individuelle Interessenabwägung nötig. 



1.5	Schriftform und Fax



Änderungen und Ergänzungen der Verträge sind meist nur in Schriftorm möglich. Dieses Formerfordernis wird in der Praxis aber oft überspielt und die Rechtsperchung hält nur dann an ihm fest, wenn absolute Schriftormklauseln verwendetw erden, die allerdings unter Nichtkaufleuten unwirksam sein können.



Die Einhaltung der Schriftform ist aber vor allem aus Beweisgründen notwendig, denn derjenige, der sich auf eine ihm günstige Vertragsänderung beruft, muß ihr Zustandekommen auch in formeller Hinsicht beweisen können. 



Da in vielen Fällen eine gemeinsam unterschriebene Vertragsänderungsurkunde nicht zustande kommt und nur Briefe gewechselt werden, ist zu berücksichtigen, daß unter Kaufleuten einem inhaltlichen falschen Briefwechsel widersprochen werden muß, weil sonst die Vereinbarung als zustande gekommen gilt (Regeln des kaufmännischen Bestätigungsschreibens, § 346 HGB). 



1.6	Ausländische Vertragspartner



Die starke Intensivierung der Wirtschaftsverflechtung innerhalb der EG, aber auch in Richtung auf die USA führt zu einer starken Präsenz ausländischer Vertragspartner in Deutschland. 



Solange ausländische Firmen in Deutschland niedergelassene Tochtergesellschaften unterhalten (in der Regel in der Form der GmbH), spielt die Nationalität der Muttergesellschaft in rechtlicher Hinsicht keine Rolle.



Anders kann es jedoch sein, wenn ein ausländischer Kornzern eine unselbständige Zweigniederlassung unterhält oder der Vertrag unmittelbar mit dem ausländischen Konzern zustande kommt. In diesen Fällen kann es zulässig sein, daß der ausländische Vertragspartner sein Heimatrecht zur Anwendung bringt (zum Beispiel das Recht des Staates New York oder das französische Recht), obgleich der Vertrag in deutscher Sprache abgefaßt und für einen deutschen Vertragspartner und ein deutsches Objekt bestimmt ist. Die Folge: Fie Ansprüche müssen im Ausland geltend gemacht werden, was stets zu einer bedeutenden Risikoerhöhung bei jeder Art von rechtlicher Auseinandersetzung führt. Im Gegensatz zu Deutschland, wo die im internationalen Vergleich relativ hohen gesetzlichen Gebühren von der unterlegenen Partei immer erstattet werden müssen, ist dieser Erstattungsanspruch - soweit er im Ausland überhaupt besteht - meist sehr viel bescheidener. Darüber hinaus dauern Prozesse im Ausland oft unabsehbar lange und haben zudem oft ein nur schwer kalkulierbares Ergebnis.





1.7	Haftungsrisiken



Alle bei Errichtung und Betrieb einer Immobilie auftauchenden Risiken müssen versichert sein, denn die Öffnung zum Publikum  hin führt zu einer wesentlichen Risikoerhöhung



Zu Versicherungsrisiken gehört auf der Betreiberseite auch der Zustand der Rohrleitungen, für die auch ohne Verschulden gehaftet wird (§ 2 Abs. 2 Haftpflichtversicherungsgesetz. Eine fachgerechte Versicherung ist nach aller Erfahrung nur durch Einschaltung eines Versicherungsmaklers möglich, der unter der Fülle der angebotenen Policen maßgeschneiderte Prämien errechnen hilft. 



Um die Haftungsrisiken zu beschränken, kann es richtig sein, für jedes einzelne Objekt eine getrennte Objektgesellschaft zu errichten. Dies deshalb, weil in unvorhersehbarer Weise Standortnachteile oder andere Faktoren ein an sich tragsfähiges Projekt während der Betriebszeit zum Scheitern bringen können und solche Risiken möglichst nicht auf andere erfolgreiche Projekte durchschlagen dürfen.



Auch wenn die Konzernhaftung durch die jüngere Rechtsprechung immer weiter ausgedehnt wird, geschieht dies doch nur punktuell und bei besonderen Zurechnungstatbeständen, die im Regelfall bei sorgfältiger Planung vermieden werden können. 



2.	Leistungsbeschreibung



Die Leistungsbeschreibung ist, was vielfältig übersehen wird, eine der wichtisten Phasen überhaupt. Bei der Beschreibung der Leistung kann der Auftraggeber, nahezu ohne gesetzliche Festlegungen zu beachten, diejenige Leistung, die er sich vorstellt, im Detail darstellen und je genauer das gelingt, desto besser ist seine Rechtsposition bei späteren Auseinandersetzungen. Dies gilt umgekehrt aber im gleichen Maße auch für den Vertragspartner, denn eine im Detail genau ausgearbeitete Leistungsbeschreibung schützt ihn vor unberechtigten Wünschen nach Leistungsänderung, die vor allem bei Festpreisprojekten eine der größten Gefahren für den Auftragnehmer darstellen. 



Die Erstellung der Leistungsbeschreibung muß von den jeweiligen Fachleuten für den einzelnen Vertragstyp durchgeführt werden, für den Bauvertrag also vo nden Ingenieuren, für den Finanzierungsvertrag von den Kaufleuten etc. In diesem Bereich treten die juristischen Aspekte in den Hintergrund, sind aber durchaus nicht bedeutungslos: Jede technische Beschreibung oder kaufmnnische Vereinbarung enthält Interpretationsspielräume und wenn darüber Streit entsteht, werden später Juristen und nicht ingenieure oder Kaufleute darüber entscheiden, wie die jeweiligen Klauseln zu verstehen sind. Richtig geht man also folgendermaßen vor:



-	Die Leistung wird von den jeweiligen Fachleuten definiert

-	Die Definitionen werden mit den auf jeder Seite tätigen Anwälten durchgesprochen und auf Konsistenz geprüft

-	Unklarheiten werden beseitigt (mehrdeutige Formulierungen etwa durch Beispiel anschaulich gemacht)

-	Dann erst geht das Angebot an die andere Seite, die ihrerseits ebenfalls so verfahren sollte



Dieser sichere Ablauf wird oft durch den bestehenden Zeitdruck verhindert, dem man sich nicht unter allen Umständen beugen sollte. Die Zeit, die man für sorgfältige Planung aufwendet, kann man meist bei der Durchführung einsparen, während umngekehrt ine zu hastige Planung komplexer Projekte der häufigste Grund dafür ist, daß ein Projekt vollständig aus dem Ruder läuft.



Die Zeitpläne müssen sich also nicht nur auf die einzelen Leistungsbereiche beziehen, sondern auch eine Übersicht über die Entscheidungszeitpunkte geben, die die einzelnen Phasen voneinander trennen.



3.	Bonitätsprüfung von Vertragspartnern



Viel zu oft wird über Verträge am Ende nur über den Preis entschieden. Der Preis ist aber stets das Ergebnis nicht nur einer bestimmten angebotenen Leistung, sondern auch des Vertrauens in die Fähigkeit des Vertragspartners, die Leistung zu erbringen. Ein Vertragspartner, der sehr knapp kalkuliert und keine Sicherheitsreserven einplant, mag zwar der billigste Anbieter sein, ist aber sicher nicht der preisgünstigste, denn Planungssicherheit muß sich notwendig in Kostenfaktoren niederschlagen. Die üblichen Mittel zur Bonitätsprüfung sind:



-	Bankauskunft

-	Einschaltung von Auskunfteien (gegebenenfalls bei Datenbanken)

-	Erkundigungen im Markt bei anderen Auftraggebern



Die gleichen Überlegungen gelten spiegelbildlich aus der Perspektive des Auftragnehmers: Er muß sicher sein, daß er die vereinbarte Vergütung auch erhält. Wenn Bürgschaften wie üblich auf beiden Seiten gestellt werden, sind das zwar notwendige, manchmal aber nicht ausreichende Bedingungen für eine hinreichende Bonitätsprüfung.



4.	Mitwirkung des Auftraggebers



Es gibt kein Projekt, bei dem der Auftraggeber nicht entweder eigene Leistungen erbringen muß oder sich Dritter bedient, um Vorleistungen zu schaffen, auf dene nsein Vertragspartner aufsetzt.



Nur selten sieht man aber, daß die Mitwirkungspflichten des Auftraggebers genau so präzise definiert sind wie diejenigen des Auftragnehmers. Wenn zum Beispiel der Bauherr für Abbruch und Erstellung der Baugrube sorgt, dann müssen er bzw. seine Subunternehmer vertraglich gebunden werden, diese Vorleistungen in ausreichender Qualität und im vereinbarten Zeitrahmen zu erbringen. Bei Großbauvorhaben werden auch für diesen Bereich Bürgschaften erforderlich sein. Unbekannte Risiken (Grundwasser!) sind einzuschätzen und eine Risikoverteilung vorzunehmen.



Bei den Mietverträgen kann es ähnliche Probleme geben, wie etwa in dem Fall, in dem der Geschäftserfolg des Mieters davon abhängig ist, daß er ein bestimmtes Umfeld vorfindet, auf das er selbst keinen Einfluß hat (Shop in Shop etc.). Hier benötigt der Mieter ausreichende Garantien, die ihm die Erfüllung seiner eigenen vertraglichen Verpflichtungen ermöglichen. 



5.	Systemverantwortung



Unter diesem Begriff werden alle Einzelfragen zusammengefaßt, die sich daraus ergeben, daß bei Immobilienprojekten stets eine Vielzahl von Beteiliglten mitwirken. Wie oben gezeigt, bestehen auch bei idealer Verteilung mindestens sechs Leistungsträger dem Auftraggeber gegenüber, im Regelfall gibt es aber weit mehr Koordinationsaufgaben, da jeder Vertrag mit einem der Beteiligten vielfältige Schnittstellen zur Umgebung hat, die abgesichert werden müssen. Die Mitwirkungspflicht des Auftraggebers ist eine typische Frage, die im Bereich der Systemverantwortung zu erledigen ist, ebenso die Steuerung von Subunternehmern durch den Generalunternehmer oder die Zusammenarbeit zwischen dem Makler und anderen Beteiligten. Bei jedem einzelnen Vertrag muß man sich also die zentrale Frage stellen,



-	wer für die Leistungen verantwortlich ist, die nicht der Vertragspartner erbringen soll,

-	wie das Risiko verteilt wird, wenn außerhalb der vertraglichen Beziehungen etwas fehlschlägt



6.	Vertragsstrafen



Wenn Vertragsstrafen individuell vereinbart werden, kann ihre Höhe beliebig (bis zur Sittenwidrigkeitsgrenze) festgesetzt werden. Üblich ist aber eine Begrenzung auf zehn Prozent der Vertragssumme, soweit es um Bauleistungen geht. Vertragsstrafen dürfen nicht mit Schadensersatzpositionen verwechselt werden, denn sie sind grundsätzlich neben dem zu erstattenden Schaden zu bezahlen, da sie die Vertragstreue erzwingen sollen.



Für den Auftraggeber ist folgende Grundregel wichtig: Bei jeder Abnahme müssen die Vertragsstrafen ausdrücklich vorbehalten bleiben, da sie sonst in aller Regel verfallen. Dieser Vorbehalt muß vom Auftraggeber bewiesen werden, geschieht also am besten schriftlich.



7.	Fälligkeit von Leistungen und Zahlungen



Leistungen und Zahlungen müssen grundsätzlich an den Leistungsfortschritt angeknüpft werden. Eine bloße Anknüpfung an Daten ist sehr gefährlich, da der Auftraggeber dann Teilbeträge bezahlen muß, denen nicht ein entsprechender Leistungsanteil gegenübersteht. Man kann sich an die Zahlungspläne in der Makler- und Bauträgerverordnung anlehnen, wenn man realistische Teilleistungen definieren will. Für Leistungen, bei denen das nicht geht, müssen geeignete Bereiche in den Verträgen definiert werden, bei denen bestimmte Leistungen teilweise bezahlt werden können.





III.	Rechtliches Projektmanagement



1.	Vertragsphasen



Das rechtliche Projektmanagement muß in seiner Struktur den Abläufen des Gesamtprojekts angepaßt werden. Dieses durchläuft typischerweise sechs Projektphasen, und zwar 



-	Problemanalyse und Leistungsbeschreibung

-	Auswahl und Koordination der Teilleistungen

-	Vertragssschluß

-	Herstellung und Durchführung

-	Qualitätskontrolle und Abnahme

-	Gewährleistung und Anschlußplanung



2.	Checklisten



Man kann wesentliche taktische Vorteile erzielen, wenn man alle in Frage kommenden Verträge sorgfältig plant. Dies geschieht am besten anhand der oben vorgestellten Checkliste, die zunächst die kaufmännischen und technischen Daten umfaßt.



Die oben unter II. 1.2 geschilderten Vorteile der Redaktionshoheit wird man nicht in allen Fällen wahrnehmen können. Man sollte dann aber besorgt sein, durch möglichst viele individuelle Formulierungen die eigene Position klar zu beschreiben. 



3.	Konfliktmanagement



Wichtig ist es, in Verträgen möglichst auch ein Konfliktmanagement vorzusehen. Das sind einzelne Verfahrensregeln, die benutzt werden, wenn es zu Verständnisproblemen oder Krisen kommt. Als zweckmäßig hat es sich erwiesen, daß beide Parteien sich verpflichten, vor einer streitigen Auseinandersetzung in jedem Fall einen Schlichtungsversuch zu machen („Vertrag“ kommt auch von „vertragen“) und alle Zweifelsfragen, die rein technischer Natur sind, durch einen Schiedsgutachter klären zu lassen, den die Industrie- und Handelskammer bestimmen kann, wenn man sich nicht auf eine bestimmte Person einigt. Schiedsverfahren sind nur dann erfolgreich, wenn esbei der jeweils zuständigen Innung ein entsprechend branchenbezogenes Verfahren gibt, auf das man im Vertrag Bezug nehmen kann. 



4. 	Vertragsverhandlungen



Jede Vertragsverhandlung setzt die Beteiligten unter Streß, weil kontroverse Positionen diskutiert werden müssen, was niemand gerne tut.



Bei Verhandlungen holt man sich Abfuhren, muß Zugeständnisse machen, wo man eigentlich keine machen will, muß das Verhandlungsergebnis häufig Dritten gegenüber rechtfertigen und setzt sich einer Vielzahl von konkreten Risiken aus, wenn es einmal zum Vertragsabschluß gekommen ist.



All diese Schwierigkeiten kann man nur überwinden, wenn man Grundzüge der Verhandlungstechnik und Verhandlungstaktik beherrscht, worüber es eine reichhaltige Literatur gibt, von der auch sehr begabte Verhandler (die es selten gibt) Nutzen ziehen können.



Die beste Garantie für einen Verhandlungserfolg ist eine sorgfältige Vorbereitung, in der man nicht nur die eigene Position, sondern auch die zu erwartenden Gegenargumente durchdenkt und sich argumentativ darauf einrichtet. Ein grobes Raster sieht so aus:



-	Wirtschaftliche Eckdaten festlegen



-	Technische Eckdaten festlegen



-	Ermessensspielräume definieren (bei Preis, Terminen, Finanzierung und allen anderen individuellen Verhandlungspunkten)



-	Die erwartete Position der Gegenseite in genau gleicher Weise spiegelbildlich durchdenken







-	Mit der Gegenseite die „Verhandlungsordnung“ festlegen, also:



	-	Ort

	-	Zeit

	-	Person

	-	Kompetenzen

	-	angestrebtes Ergebnis



-	Das Verhandlungsdrehbuch, also

	-	welche Themen stehen am Anfang

	-	welche Themen stehen in der Mitte

	-	welche Themen stehen am Ende



-	Rollenverteilung festlegen (Verhandlungsführer, Protokollant, technischer Fachmann etc.).



Phase 3 - Vertragsschluß



- Rechtliche Information über Vertragspartner

- Rahmenvertrag

- Individuell verhandeln:

  - Leistungsinhalt

  - Zeitrahmen und Milestones

  - Systemverantwortung

  - Vergütung und Zahlungsbedingungen

  - Qualitätssicherungen

  - Nutzungsrechte

  - Projektorganisation/Projektausschuß

  - Abnahme

  - Haftungsvereinbarung

  - Versicherungen

- Weitere individuelle Vereinbarungen







Bei diesen Vorbereitungen ist eine entscheidende Frage, wie Berater einbezogen werden. In Deutschland gilt es nach wie vor als aggressiv, Rechtsanwälte zum Verhandlungstisch mitzubringen, auf jeden Fall muß es rechtzeitig vorher angekündigt und mit der Gegenseite vereinbart werden, damit auch diese sich entsprechend einrichten kann.



Oft werden aber die Argumente von Anwälten als Ghostwriter vorbereitet und die Erfahrung zeigt, daß so vorbereitete Verhandlungen, in denen die Anwälte als zuarbeitende Fachleute verstanden werden, besser und professioneller ablaufen als andere, bei denen man selbst verhandelt, ohne sich gelegentlich auf ein Beratungsposition zurückziehen zu können.



Anwaltshonorare können seit September 1994 auch am Zeitbedarf orientiert werden (Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung), so daß die früher häufig gehörten Argumente, die Anwälte seien zu teuer, sich weitgehend erledigt haben.



5.	Projektmanagement



Ist der Entschluß gefallen, ein bestimmtes Projekt zu verwirklichen, müssen wenigstens die Grundzüge eines Projektmanagements eingerichtet werden, da es sonst an der nötigen Strukturierung fehlt. Hierzu gehören insbesondere



-	Festlegung eines Zeitplans in bestimmten Milestones;

-	Einrichtung eines Projektausschusses, der regelmäßig auch dann tagt, wenn nichts Besonderes vorgefallen ist, um den Fortgang des Projekts im Auge zu behalten;

-	Protokollierung aller Sitzungen des Projektausschusses und aller besonderen Vorkommnisse im Rahmen der Projektdurchführung;

-	Erstellung von Abnahmeprotokollen.



Der Projektausschuß muß so strukturiert werden, daß er 



-	schnell handlungsfähig ist,

-	mit Personen besetzt ist, die Entscheidungskompetenz haben,

-	seine Arbeitsergebnisse so dokumentiert, daß bei späteren Auseinandersetzungen darauf zurückgegriffen werden kann.





Es ist zweckmäßig, dabei eine Arbeitsebene und eine Entscheidungsebene voneinander zu trennen. In der Arbeitsebene ist im Rahmen des Bauvertrages der Architekt, der Bauleiter und der Projektsteuerer tätig, auf der Entscheidungsebene der Bauherr und der Generalunternehmer. In vielen Fällen werden der Architekt und der Bauleiter mit entsprechenden Entscheidungskompetenzen ausgestattet. Das ist nur dann ohne bestimmte Risiken möglich, wenn beide die Intentionen ihrer jeweiligen Vorgesetzten bzw. Auftraggeber kennen, andernfalls muß sichergestellt werden, daß die Entscheidungsebene nicht aus organisatorischen Gründen Verzug verursacht.



6.	Leistungsänderungen



Es dürfte kaum ein Projekt geben, bei dem sich in der Zeit zwischen Vertragsschluß und Abnahme bzw. Eröffnung nicht an vielen Stellen die Notwendigkeit zu einer Planungsänderung ergibt.



Der wesentliche Fehler vieler Verträge ist es, nicht zu regeln, wie in solchen Fällen zu verfahren ist:



Das Gesetz geht grundsätzlich davon aus, daß der Vertrag eine Bindungswirkung entwickelt, so daß spätere Änderungen nur einvernehmelich oder gar nicht durchgeführt werden können. Jeder Vertragspartner kann Änderungen ohne Angabe von Gründen verweigern, und zwar bis zur Sittenwidrigkeitsgrenze. Mancher kleinere Vertragspartner, der sich bei Vertragsschluß schlecht behandelt fühlt, findet hier ein reiches Betätigungsfeld. Die richtige Lösung besteht in folgendem:



-	Das Änderungsrisiko ins Auge fassen;

-	Regeln aufstellen, unter denen Änderungen einseitig zulässig sind;

-	die Gegenleistung für einen solchen Fall vorab abstrakt definieren;

-	ein Verfahren entwickeln, wie Änderungsvereinbarungen auszuhandeln und zu dokumentieren sind.

Oft erweist sich die in der VOB/B festgelegte Lösung als richtig, daß derjenige, der die Änderung verlangt, den anderen angemessen zu entschädigen hat oder - wenn er dies nicht will, nur den Vertrag selbst kündigen kann, mit allen sich daraus für ihn ergebenden negativen Folgen. Diese Regelung führt zu einem Enbtscheidungszwang, der dem Projekt meist zum Gelingen verhilft. 



7.	Durchführung



Die Vergabe von Einzelgewerken durch den Architekten kann sich nur ein sehr erfahrener Bauherr leisten, der die Projektsteuerung gut beherrscht, denn diese gehört nicht zum Leistungsbild des Architekten. Der Architekt kann sich auf die technische Seite des Bauwerks beschränken und hat nur im Bereich der Kostenkalkulation, der Warnung vor Kostenüberschreitung und ähnlichen Bereichen eine Hinweis-, Warn- und Beratungspflcht. Bis der Architekt solche Risiken aber fairerweise bemerken kann, sind die Dinge meist aus dem Ruder gelaufen. Projektsteuerung ist nicht nur ein Thema für Großbauvorhaben, sie muß auch bei kleinen Projekten vorhanden sein, auch wenn sie dort oft unbewußt „mitläuft“. Projektmanagement ist eine komplexe Aufgabe, die sogar durch DIN-Vorschriften geregelt ist (DIN 69901) und die daher Fachkenntnisse voraussetzt, die der Projektentwickler selbst nur in einfachen Fällen beherrscht. Bei komplexeren Vorhaben ist es besser, die Aufgabe genau zu beschreiben und an einen Dritten zu vergeben, der alle Baubeteiliglten überwacht. Eine Ausnahme von dieser Regel ist denkbar, wenn Generalunternehmer und Bauherr eine klare Aufgabenverteilung haben und es nur wenige Schnittstellen zu den wirtschaftlich/finanziellen Fragen und zu anderen Beteiligten gibt.



Phase 4  - Herstellung und Durchführung



Herstellungsphase strukturieren durch:

-	Zeitliche Milestones

-	Tagung des Projektausschusses

-	Definition von Zwischenergebnissen

-	Vorgeschaltete Tests

-	Projekttagebuch

-	Einbehaltung der Änderungsverfahren



Typische Krisensituationen

-	Verfehlung von Milestones

-	Zurückbehaltung von Zahlungen

-	Unberechtigte Änderungswünsche

-	Unerwartete Änderung von Parametern durch Dritte

-	Allgemeine Streßfaktoren



In rechtlicher Hinsicht weist die Durchführungsphase eine Besonderheit auf: Das Gesetz geht von der Vorstellung aus, daß nach dem Vertragsschluß beide Parteien in eigener Verantwortung das Notwendige unternehmen werden, um die vereinbarten Leistungen zu erbringen, daß sie folglich in dieser Phase keinerlei Unterstützung durch gesetzliche Strukturen benötigen. So muß der Bauherr für die Finanzierung und seine Mitwirkungsleistungen sorgen und der Generalunternehmer rechtzeitig die Verträge mit den Subunternehmern abschließen etc., ohne daß das Gesetz hierfür bestimmte Formen oder Fristen vorsieht.



Die Durchführungsphase ist also rechtlich unstrukturiert und darin steckt eine große Gefahr für alle Beteiligten, da sie nicht durch bestimmte Rechte und Pflichten geführt werden.



Die so entstehende Lücke muß daher durch vertragliche Regelungen ausgefüllt werden, in denen die Durchführungsphase strukturiert wird. Das geschieht durch die oben näher skizzierten Werkzeuge wie



-	Projektausschuß

-	vereinbarte Teilabnahmen

-	Informations- und Prüfungspflichten während der Durchführung



8.	Qualitätskontrolle und Abnahme



Wenn die Leistung fertiggestellt, das Objekt also zur Übernahme bereit ist, wird die Bauleistung nach baurechtlichen Regeln abgenommen.



Daneben gibt es aber auch noch eine Reihe anderer Leistungen, die nach den Regeln des Werkvertragsrechts abzunehmen sind. Die Abnahme ist die tatsächliche Erklärung des Bestellers, daß er die Leistung als im wesentlichen gelungen ansieht (BGH NJW 1993, 1972 - Bauherrenprogramm).



Dies geschieht zu Beweiszwecken am besten in Schriftorm. Wie unterschiedlich die Perspektive der beiden Vertragsparteien an dieser wichtigen Stelle der Vertragsdurchführung ist, zeigen  die beigefügten Muster:





Abnahmeprotokoll

aus der Perspektive des Auftragnehmers�Abnahmeprotokoll 

aus der Perspektive des Auftraggebers��

1.   Zugrundeliegender Vertrag (Datum/Auftragsnummer etc.)



2. Folgende Leistungen wurden geprüft (folgt Angabe möglichst unter Bezug auf die Leistungsbeschreibung)



3.  In folgenden Bereichen wird die Leistung vom Kunden beanstandet (folgt Beschreibung und, falls der Auftragnehmer eine andere abweichende Interpretation hat, dessen Kommentar hierzu)



4. Die oben aufgeführten Beanstandungen werden bis spätestens (folgt Datum) erledigt



5.   Die Leistung wird vorbehaltlich der Erledigung abgenommen.



...............................

Ort, Datum



...............................                 .............................

Auftraggeber                            Kunde�I.  Abnahmeprüfung

1. Zugrundeliegender Vertrag (Datum/Auftragsnummer etc.)

2. Gesamtleistung/Teilleistung

3. Leistungsinhalt ist näher beschrieben (Kapitel / laufende Nummer des Pflichtenheftes)

4. Abnahmekriterien

-  Abnahmekriterien sind festgelegt in (folgt Fundstelle)

-  Abnahmekriterien sind nicht festgelegt und ergeben sich aus folgenden

- Normen/Standards (folgt Angabe)

- Abnahmekriterien sind nicht festgelegt, ergeben sich aber indirekt aus der

- Leistungsbeschreibung und dem Stand der Technik

5. Garantien

- Garantien/Zusicherungen sind nicht vereinbart

- Garantien/Zusicherungen sind vereinbart in (folgt Fundstelle)

6. Technische Qualitätsprüfung wurde durchgeführt wie folgt mit folgendem Ergebnis: ...

7. Feststellung des Ergebnisses

- Qualitätsanforderungen sind nicht erreicht

- Qualitätsanforderungen sind teilweise wie folgt erreicht (folgt Beschreibung)

- Termin für neue technische Prüfung wird festgelegt auf (folgt Datum)

- Vereinbarte Qualität wurde erreicht. Abnahme wird empfohlen



.....................................                  .....................................

Ort, Datum                                      Projektleiter��

II.  Abnahmeerklärung

1. Die Abnahme wird vorerst zurückgestellt bis (folgt Datum)

2. Die Abnahme wird in Bezug auf folgende Teilleistungen erklärt: (folgt Beschreibung)

3. Die Abnahme/Teilabnahme wird unter folgenden Vorbehalt   gestellt

4. Vertragsstrafen, die bis zum heutigen Tage gegebenenfalls angefallen sind, bleiben vorbehalten. Eine endgültige Regelung wird noch getroffen.

5. Für die abgenommenen Leistungen beginnt die Gewährleistungsfrist am (folgt Datum der Abnahme)

6. Von der vereinbarten Vergütung wird folgender Teilbetrag freigegeben (folgt Angabe)

7. Von der vereinbarten Vergütung wird ein Teilbetrag von ... unter dem Vorbehalt freigegeben, daß die hier festgestellten Fehler mangelfrei beseitigt worden sind.



.....................................           ............................................

Ort, Datum                               Geschäftsführer/Prokurist



Aus der Perspektive des Auftraggebers sollte die Abnahme nur dann erfolgen, wenn das Werk (nahezu) mangelfrei ist, der Auftragnehmer hingegen muß besorgt sein, die Abnahme auch bei Vorhandensein von Mängeln zu erhalten, um damit vor allem die Fälligkeit seines Vergütungsanspruches und den Beginn der Gewährleistungsfrist auszulösen.



Die wichtigste Grundregel lautet: Die Abnahme kann bei jeder Art von Mängeln verweigert werden, der Mangel muß also nicht die Gesamtfunktion beeinträchtigen, es sei denn, es handelt sich um einen sehr unwesentlichen Mangel. Bis zur Abnahme hat der Besteller in rechtlicher Hinsicht die weitaus besseren Karten, da er erst nach der Abnahme bezahlen muß und auch erst nach diesem Zeitpunkt die Beweislast für Fehler trägt. Im Zweifel sollte die Abnahme daher nicht erklärt und auch ein Abnahmeprotokoll nicht unterschrieben werden, bevor die Qualität der Leistung nicht wirklich sicher feststeht.



9.	Gewährleistung und Anschlußplanung



Während der Gewährleistungszeit muß derjenige, der die Leistung erbringt, Fehler kostenlos nachbessern. Bei komplexen Projekten ist es keinesfalls einfach, den Beginn der Gewährleistungszeit festzustellen, denn oft werden Abnahmen (die diese Frist normalerweise in Lauf setzen) unter Vorbehalten erklärt und wirkliche Funktionsfähigkeit stellt sich erst später ein. Es ist daher zweckmäßig, bereits im Zusammenhang mit der Abnahme den Beginn der Gewährleistungsfrist für das Gesamtwerk oder für einzelne Teilgewerke zu vereinbaren, um hier Planungssicherheit zu schaffen. 



Literaturhinweise



-	Rechtshandbuch Immobilien (Loseblatt, Band 1 „Bauen und Finanzieren“, Band 2 „Vermitteln/Verkaufen/Verwalten“, Stand Juni 1994, C.H. Beck)

-	Ein Praktikerhandbuch für Bauträger, Baubetreuer, Makler, Hausverwalter

-	Bub/Treier „Handbuch der Geschäfts- und Wohnraummiete“, 2. Auflage 1993 mit Nachtrag 1994, C.H. Beck München

-	Schachner „Rechtsformularbuch für das Unternehmen“., 2. Auflage 1991, C.H. Beck

-	William Ury „Schwierige Verhandlungen - Wie Sie sich mit unangenehmen Kontrahenten vorteilhaft einigen“, Campus-Verlag Frankfurt a.M. 1991).

�SEITE  �





�SEITE  �29�


























